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verfagt, oder an Bedingungen gefmüpft, jo unterliegt diefe Verfügung der 
Prüfung des Verwaltungsrichters in derjelben Weife, wie jede andere polizei 
liche Verfügung.) Dagegen find die Ortspolizeibehörden zuftändig, die Unter- 
haltung vorhandener, über öffentliche Flüffe führender Brücken in ficherheits- und 
verfehrspolizeilichen utereffe zu überwachen. Konfurriven dabei wege- und 

ftrompolizeiliche Jutereffen, jo wird der Ausgleich durch Anrufen der für beide 
Sntereffen zuftändigen Auffichtsbehörde gejucht werden müfjen. °) 

Die befonderen Vorschriften, welche bei der Fahrt durch die Weichjelbrücen 

feitens der Fahrzeuge und Flöße zu beachten find, enthält $ 24 der Strom- und 
Schiffahrtspolizeiverordnung vom 7. März 1895.) 

Die über PBrivatflüffe führenden Brücten werden rechtlich al3 Bejtandtheile 
der öffentlichen Wege behandelt, innerhalb deren fie belegen find. !°) 

ä 3. Führen. 

Nach S 51 ift das Weberjegen über öffentliche Ströme gegen Entgelt ein 
ausjchließliches Necht des Staates, Private können eine Anlage diefer Art nur 

durch ftaatliche Verleihung oder Exfitung erwerben ($ 35 Tit. 14 TH. IT und 
$ 629 Tit. 9 Th. I Allgem. Landrecht). Hieraus folgt, daß die Fähren über 
öffentliche Flüffe nicht Beftandtheile der anjchliegenden Wege find. Der Staat 
fann weder zur Emrichtung noch zur Weiterführung einer bereits eingerichteten 
Fähre gezwungen werden, ebenfo fann der Beliger einer dem öffentlichen Ver- 
fehre gegen Entgelt dienenden Fähre über einen öffentlichen Strom auf die 
Fährgerechtigfeit mit der Wirkung verzichten, daß der Fährbetrieb .eingeftellt 
werden darf. '') 

Die VBorjchrift im $ 5 Abf. 4 des Gef. vom 20. Auguft 1883, nach welcher 
die Steombauverwaltung, im Falle Fünftliche Anlandungen vor öffentlichen 
Fähren, Anlandepfägen und dergleichen liegen, deren Ausbildung und dem: 
nächjtige Freigebung möglichjt zu bejchleunigen, auch Fürjorge für zwecent- 
jprechenden Zugang zur Fähre zu treffen hat, enthält nur eine adminiftrative 
Anweifung für die VBerwaltungsbehörden, aus welcher die Fährbefiger und Fähr- 
interefjenten ein Necht auf die Herftellung eines Zuganges zur Fähre nicht ab- 
leiten können. 12) 

S 70 des wejtpreußiichen Provinzialvecht3 vom 19. April 1844 (G. ©. 

©. 73) bejtimmt, daß Diejenigen, welche fich im Belise des Nechtes befinden, 
Fähren und PBrähme zum Ueberjegen für Geld zu halten, dies Necht unter Vor- 
behalt der im polizeilicher Beziehung und in Anfehung des Fährgeldes zu 
treffenden Anordnungen auch ferner ausüben dürfen. 

) Entid. d. D.3. ©. vom 7. Dftober 1890, XX. 228, 

°%) Entjch. d. D. 3. ©. vom 26. September 1889, XVIIL 225. 
®) Bergl. au S 37 a.a.Dd. 

') Bergl. hinfichtlich der Brückenbauverpflichtung nach weitpreußifchem Provinzial- 

recht d. Entich. d. D. VB. G. vom 4. März 1896, XXIX 240, 

1) Urtheil d. DO. B. ©. vom 6. November 1891, XXII 179, und vom 80. Mai 1892 
RER 245: 

12) Entf. d. O.3B. ©. vom 23. Dezember 1896, XNXXI 207. 
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Artikel 11 des Gefeßes betr. die Einführung des weitpreußiichen Brovinzial- 

rechts in der Stadt Danzig und deren Gebiet, vom 16. Februar 1857 (©. ©. 

©. 87) beläßt der Stadtgemeinde Danzig das Necht, Fähren und Prähme zum 
Ueberjegen für Geld zu halten. 

Durch) den Min.-Erlaß vom 31. Dezember 1894 ift die Verwaltung der 
Fähren und Schiffbrüden an öffentlichen Strömen im Bezirke der Weichjel- 
Strombauverwaltung auf den Ober-Bräfiventen übergegangen, da, wo bejondere 

Strombauverwaltungen nicht beftehen, wird diefe Verwaltung von den Negierungs- 

präfidenten gehandhabt. 
Für das Baffiren der Fähren durch Schiffs und Floßführer find, joweit 

die Weichjel in Frage fommt, die VBorjehriften des S 23 der Strom- md Schiff: 
fahrtSpolizeiverordnung vom 7. März 1895 maßgebend. 

Die Verhältniffe der über nicht öffentliche Gewäfler führenden Fähren 
regeln fich, joweit fie die Verbindung von öffentlichen Wegezügen vermitteln, 

gewöhnlich nach dem für diefe Wege maßgebenden echt, im Nebrigen nach 
den Lokalen Landesrecht und den an ihnen bejtehenden Brivatrechten. m ficher- 
heits- und verfehrspolizeilicher Beziehung beftehen für die Fähren über nicht 
öffentliche Gewäfjer vielfach Polizeiverordnungen. 

4. Häfen nnd Ladepläße, 

Die Häfen im Weichjelgebiet find theils Handelshäfen, theils lediglich zur 

Aufnahme fiskalifcher Fahrzeuge beftimmt. Für die Benugung der Handels- 
bhäfen beftehen bejondere Polizeiverordnungen und Tarife. Allgemeine polizei- 
liche Beftimmungen für die öffentlichen Häfen finden fich in $ 40 der Strom- 
und Schiffahrts-Polizeiverordnung für die Weichjel vom 7. März 1895. Der 
Handelshafen zu Brahemünde unterjteht dev Aufficht des Negierungspräfiventen 
zu Bromberg. 

Fefte Ladepläge größeren Umfanges für den Handels- und Schiffsverkehr, 
welche theilweife auch für die Bedürfniffe des Eifenbahnverkehrs hergerichtet, be- 
feftigt und abgepflaftert find, finden fich bei einer größeren Anzahl an dev Weichfel 

belegenev Orte. Außerdem find eine Neihe Eleinever Ladepläge für den Verkehr 

angewiefen, welche nicht befonders hergejtellt find und nach Bedarf verlegt werden. 
Als öffentliche Lande- und Ladeftellen im Sinne der Bolizeiveroronung vom 

7. März 1895 gelten alle diejenigen, welche nach Ertheilung der Exlaubnig durch 

die Strombauverwaltung zwectentjprechend eingerichtet und durch eine Tafel mit 
bezüglichen Auffchrift kenntlich gemacht find. Für fie gelten die im $33 a. a. D. 

enthaltenen Bejtimmungen. 

IV. Die fiskalifden Sämpen. 

Die fisfalifchen Kämpen zerfallen in folche, welche im Eigenthum des 

Fiskus ftehen, und folche, welche in Gemäßheit der SS 5 und 13 des Gejees 

vom 20. Auguft 1883 fir die Steombauverwaltung in Bett genommen find. 
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